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Amtsblatt

der

Kömglichen Regierung z« Diiffeldorf.
SlUll 4».

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Central Behörden.

l34k 1384 Für die im Jahre 1894 in Berlin abzu¬
haltende Turnlehrer-Prüfung ist Termin auf Montag
den 26. Februar k. Js> und die folgenden Tage anbe¬
raumt worden.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerber
sind bei der vorgesetztenDienstbehörde spätestens bis zum
1. Januar k. Js., Meldungen anderer Bewerber bei
derjenigen KöniglichenRegierung, in deren Bezirk der
Belassende wohnt, ebenfalls bis zum 1. Januar k. Js.
anzubringen. Nur die in Berlin wohnenden Bewerber,
welche in keinem Lehramte stehen, haben ihre Meldungen
bei dem Königlichen Polizei-Präsidium Hierselbstbis zum
1. Januar k. Js. einzureichen.

Die Meldungen können nur dann Berücksichtigung
finden, wenn ihnen die nach H. 4 der Prüfungsordnung
vom 22. Mai 1890 (Central-Blatt f. 1890 S. 603)
vorgeschriebenenSchriftstückeordnuugsmäßigbeigefügtfind.

Die über Gesundheit,Führung und Lehrthätigkeitbei¬
zubringenden Zeugnisse müssen in neuerer Zeit ausge¬
stellt fein.

Die Anlagen jedes Gesuches siud zu einem
Hefte vereinigt vorzulegen.

Berlin, den 12. Oktober 1893. H. III. L. 3008.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-

Angelegenheiten. I. A.: Kügler.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

l347 1386. Die seitens der NiederländischenBe¬
hörde im August d. I. angeordneten Beschränkungen
der Schifffahrt auf dem Neder-Ryn und Leck bei Arn-
heim, bei Bausichemund oberhalb Fort Hanswyk sind
am 12. d. M. außer Kraft getreten.

Coblenz, den 17. Oktober 1893. I d. 3762.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz.

I. V.: gez. von Estorff.
1348. 1398. Betreffend die Rheinfchifffah rt.

Die seitens der NiederländischenBehörde im August
d. I. angeordneten Beschränkungen der Schifffahrt auf
der Iffel bei Westervoort sind außer Kraft getreten.

Coblenz,den 20- Oktober 1893. I d. 3795.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz:

I. V. gez. von Estorff.
l349 1369. Der Provinzialrath der Rheinprovinz
hat durch Erlaß vom 7. d. Mts. der Gemeinde Beeck
im Kreise Ruhrort, vorläufig versuchsweiseauf drei
Jahre, die Abhaltung von zwei neuen Schweinemärkten

Ausgegebenzu Düsseldorf am 28. Oktober 1SS3.

Jahrgang
am Mittwoch der auf den ersten Dinslakener Schweine¬
markt im Monat April folgenden Woche und am Mitt¬
woch der auf den zweiten Dinslakener Schweinemarkt
im Monat Juni folgendenWoche gestattet.

Düsseldorf,den 17. Oktober 1893. I. lll. H.. 7165.
Der Regierungs präsident I. V.: von Terpitz.

135lt. 1375. Polizeiverordnung,
betreffend Verbot des Verkaufs von Nasch- und Eßwaaren

durch Hausirer.
Auf Grund der ZH, 6, 12 und 15 des Gesetzes über

die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 und des
Z. 137 des Gesetzes über die allgemeineLandesverwal¬
tung vom 30. Juli 1883 verordne ich mit Zustimmung
des Bezirksausschusses für den Umfang des Regierungs¬
bezirks Düsseldorfhierdurch Folgendes:

H. 1. Den umherziehenden Lumpensammlernund den¬
jenigen Personen, welche Knochen oder rohe Felle im
Umherziehensammeln oder in stehenden Betrieben mit
Lumpen, Knochen oder rohen Fellen handeln, ist es ver¬
boten, bei Ausübung ihres GewerbebetriebesNasch- und
Eßwaaren, mit Ausnahme solcher, deren Außentheile
nicht gegessen werdend sowie andere Sachen, welche
Kinder mit dem Munde in Berührung zu bringen
pflegen, mit sich zu führen oder mit Lumpen, Knochen
oder rohen Fellen in denselbenRäumen aufzubewahren.

H. 2. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Be¬
stimmungenwerden, sofern nicht auf Grund des Straf¬
gefetzbuches eine höhere Strafe eintritt, mit Geldstrafe
bis zu 30 Mark, im Unvermögensfallemit entsprechen¬
der Haft geahndet.

Düsfeldorf, den 19. Oktober 1893. I. N. 6726.
Der Regierungs-Präsident: Frhr. von der Recke.

l35l. 1371. Errichtungsurkunde
für die Pfarre Evinghoven.

Da die Gemeinde Evinghoven von dem Pfarrorte
Oeckhoven 30 Minuten entfernt ist und überdies die Er¬
hebung dieser Gemeinde zu einer selbständigen Pfarrei
wünfchenswerth,wie auch ausführbar erscheint,so wird
nach Anhörung der Betheiligten festgefetzt wie folgt:

I. Die KapellengemeindeEvinghoven scheidet von
dem Tage der VerkündigunggegenwärtigerErrichtungs¬
urkunde an aus der Pfarrei Oeckhoven aus und wird
zu einer selbstständigen Pfarre erhoben.

2. Als Grenzen dieser Pfarre werden die Grenzen
des gegenwärtigen Kapellenbezirks, welche in der zu
dieser Urkunde paraphirten Karte in gelber Farbe an¬
gelegt sind, festgesetzt.

3. Die bisherige Nebenkirchezu Evinghoven unter
dem Titel des hl. Antonius krimiis, wird der neu er-
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chteten Pfarrei als Pfarrkirche überwiesen.
4. Als Pfarrwohnung der neu errichteten Pfarrei

soll die bisherige Rektorwohnung zu Evinghoven dienen.
5. Das Vermögen der Kapellengemeinde Evinghoven

wird der neu errichteten Pfarre verbleiben.

6. Das feste Einkommen des Pfarrers der neu er¬

richteten Pfarrei Evinghoven beläuft sich auf 2340 Mark,

welche mit 168 Lesemessen und 4 Anniversarien be¬

lastet sind.
?. Der Küster Conr. Arnolds zu Oeckhoven erhält zur

Entschädigung für den durch die Pfarrerrichtung Eving-

hovens entstehenden Ausfall an Gebühren zeitlebens

jährlich 40 Mark.
Köln, den 25. Mai 1892. J.-Nr. 3445.

(I.. 3.)

Der Erzbischof von Köln, gez: Phllippus.

Die nach der vorstehenden Urkunde vom 25. Mai 1892

von dem Erzbischof von Köln kirchlicherseits ausgesprochene

Errichtung und Umschreibung der Kirchengemeinde Eving¬

hoven wird auf Grund der von dem Minister der geist¬

lichen, Unterrichts-und Medizinal-Angelezenheiten mittels
Erlasses vom 26. September d. I. — II. 1515 --

uns ertheilten Ermächtigung hierdurch von Staatswegen

bestätigt und in Vollzug gesetzt.

Düsseldorf, den 15. Oktober 1893. II. V. 3077.

(I.. 3.)

Königliche Regierung. Abtheilung für Kirchenverwaltung
und Schulwesen. I. V. gez.: Hildebrandt.

1352. 1377. Zum 1. April 1894 wird der Steuer¬

empfangsbezirk Odenkirchen mit demjenigen der Steuer»
kasse in Rheydt zu einem Empfangsbezirke vereinigt.

Es sind daher von dem bezeichneten Tage ab Requisitio¬
nen an die Stadtkasse Odenkirchen nicht mehr zu erlassen.

Düsseldorf, den 21. Oktober 1893. III. IU » 16012.

Königl. Regierung, Ahth. sür direkte Steuern, Domänen
und Forsten: Michaelis.

1353. 1387. Uebersicht ansteckender Krankheiten. . -
Regierungsbezirk Düsseldorf. Jahr 1893. 42. Iahreswoche vom 15./10. bis 21./10.

Kreis.

Influenza.

Zug-
Todes¬
fälle.

Barmen . .

Eleve . . .

Crefeld (Land)

do. (Stadt)

Düsseldorf

(Land) . .
Düsseldorf

(Stadt) . .

Duisburg . .

Elberfeld . .

Essen (Land) .

do. (Stadt).
Geldern . .

Gladbach . .

(Land). .
Gladbach . .

(Stadt) .
Grevenbroich .

Kempen . .

Lennep . .
Mettmann. .

Moers . . .

Mülheim . .

Neuß . . .
Rees . . .

Remscheid . .

Ruhrort . .

Solingen . .

Summe

Pocken.

Zug.
TodeS>

fälle.

Darm- !> Fleck-

Typhus.

Zug-

16

Todes¬
fälle. Zug.

Todes¬
fälle.

i i —

Cholera.

Zug-
Todes-

jtille.

Masern.

Zug.
Todes'

fälle.

23

Scharlach.

Zug.
Todes¬
fälle.

4

25

55

Diph¬

therie.

Zug.

10

2
3

7

31
12

7

1
2
2

26
8

31

18

10

29

13

Todes¬
fälle.

Kindbett-

fieber.

222 1 32

Zug.
Todes¬
fälle

10

Vorstehende Uebersicht wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht. ,

Düsseloorf, den 26. Oktober 1893. Der Regierungs-Prastdent. V.: Scheffer.



t354 1378. Durch Erlaß vom 31. December 1892
hat der Evangelische Ober-Kirchenrath die Abhaltung
einer einmaligen Kollekte in den evangelischenKirchen
der Rheinprovinz für die Deckung der von der evange¬
lischen Gemeinde Uhler im Kreise Simmern für den
Pfarrhausbau in Castellaun aufzubringendenKostenhälfte
genehmigt und hat das Königliche Consistorium zu Coblenz
den Termin für dieselbe auf den 22. Sonntag xost
Irinit-g-tis, den 29. Oktober er. festgesetzt.

Indem wir dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß
bringen, weisen wir die Königlichen Steuerkassenunseres
Bezirks an, die gesammelten Gaben behufs Ablieferung
an unsere Hauptkasse in Empfang zu nehmen.

Düsseldorf,den 21. Oktober 1893. II. ö. 3109.
Königliche Regierung, Abtheilung sür Kirchenverwaltung

und Schulwesen: von Terpitz.
t355 1379. Urkunde,
betreffend die Errichtung einer evangelischenKirchen¬
gemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschedeim Landkreise Essen.

Mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen
Angelegenheiten und des Evangelischen Ober-Kirchen¬
raths, sowie nach Anhörung der Betheiligten wird von
den unterzeichnetenBehörden hierdurch Folgendes fest¬
gesetzt:

H, 1. Die zur KirchengemeindeBorbeck gehörenden
Evangelischen der Civilgemeinden Dellwig, Frintrop und
Gerschede (Bürgermeisterei Borbeck, Landkreis Essen)
werden aus dieser Kirchengemeinde ausgepfarrt und zu
einer selbständigen KirchengemeindeDellwig-Frintrop-
Gerschede mit dem Pfarrsitze in Dellwig vereinigt.

H. 2. Diese Urkunde tritt am 1. Oktober 1893 in
Kraft.

Coblenz, den 4. Oktober 1893. 0. Nr. 16112.
(1^. L.)

Königl. Konsistorium der Rheinprovinz: Grundschöttel.
Düsseldorf,den 20. Oktober 1893. H. L. 3116.

(I. 8.)
Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchenverwaltung

und Schulwesen: v. Terpitz.
135k. 1382. Die nächsten in Gemäßheit des Gesetzes
vom 18. Juni 1884 im I. Quartal 1894 abzuhaltenden
Prüfungen von Hufschmieden finden im Regierungsbezirk
Düsseldorf am Montag, den 8. Januar 1894 statt.
Meldungen zu diesen Prüfungen sind mindestens 4 Wochen
vorher unter Beifügung des Geburtsscheines, etwaiger
Fähigkeitszeugnisse und der Prüfungsgebühr von 10 Mark
an den Vorsitzenden der betr. Prüfungskommission und
zwar:

I, für Düsseldorf an den Vorsitzenden der Lehrschmiede
für Hufbeschlag, Departements-und Kreisthierarzt Renner
Hierselbst,

2, sür Eleve an den Kreisthierarzt Schmitt in Cleve,
3, sür Barmen an den Kreisthierarzt Grasses in

Barmen,
4, sür Wesel an den Vorsitzenden der Lehrschmiedefür

Hufbeschlag, Ober-Roßarzt a. D. Meyer in Wesel und
5, für Crefeld an den Kreisthierarzt Gützlaff in Cre-

feld zu richten.

In den aä 1 und 4 genannten Lehrschmiedenfür
Hufbeschlagkönnen Hufschmiedesich in zweckmäßigster
Weise zu der Prüfung vorbereiten. Die Statuten der
Hufbeschlag-Lehrschmiedensind in Nr. 47 Seite 49
bezw. Nr. 16 Seite 217 des Regierungs - Amtsblattes
für die Jahre 1888 bezw. 1893 abgedruckt. Die Auf¬
nahme-Bedingungensind in denselben enthalten und es
ertheilen die Inhaber der Lehrschmieden, Hufschmiede¬
meister Vierboom Hierselbst und Schmiedemeister Kamps
zu Wesel auch auf briefliche Anfragen Auskunft über
dieselben, sowie über die Kosten des Aufenthaltes in
Düsseldorfbezw. Wesel unter thunlichster Anrechnung
der von dem Schmiedegesellen zu leistenden Arbeit.

Das bei der Prüfung erforderliche Handwerkszeughat
der Prüfling selbst mitzubringen.

Die Schmiedeeinrichtungund die erforderlichen Pferde
werden von der Kommission zur Verfügung gestellt.

Düsseldorf,den 23. Oktober 1893. I. III. 7236.
Der Regierungs-Präsident. I. V.: Scheffer.

1357. 1374. Nachdem für die der Aufsicht des König¬
lichen Regierungs-Präsidentenzu Düsseldorf unterstehende,
dem öffentlichen Verkehr dienende Eisenbahnverbindung
von Kupferdreh über Hesperbrück nach Hefel unter dem
17. August 1893 eine besondere Polizeiverordnung
erlassen worden ist, (s. Stück 34 Jahrgang 1893 des
Regierungs-Amtsblatts) werden die unter dem 24. No¬
vember/27. December 1881, 1./10. September 1888,
14./30. Juni 1881, und 8./15. December 1886 von
der Königlichen Regierung zu Düsseldorf und dem
Königlichen Oberbergamt zu Dortmund erlassenen Po¬
lizeiverordnungen, betreffend den Betrieb der schmal¬
spurigen Anschlußbahndes Eisensteinbergwerks Stolberg
(Hesperthalbahn) und der normalspurigen Eisenbahn
vom Bahnhofe Kupferdreh nach den Steinkohlenberg¬
werken Pörtingsiepeu und Richradt hierdurch aufgehoben.

Düsseldorf,den 20. Oktober 1893. I. III. L. 8689.
(I.. 3.)

Der Regierungs-Präsident. I. V.: v. Terpitz.
Dortmund, den 28. September 1893. li. 11294.

(I.. 8.)
KöniglichesOberbergamt. Taeglichsbeck.

!358. 1383. Der Unterricht an den Volksschulen un¬
seres Bezirkes ist für die Zeit vom 1. November bis
zum 1. März um 8^/2 Uhr Vormittags zu beginnen und
um 12 Uhr zu schließen. Der Nachmittagsunterricht
beginnt während dieses Zeitraums um 2 und schließt
um 41/, Uhr.

Unsere Verfügung vom 18. Dezember 1879, II.
10326, durch welche ein späterer Unterrichtsanfang bei
weiten Wegen der Schulkinder zugelassen ist, bleibt bestehen.

Es empfiehltsich die erste halbe Stunde dem Reli¬
gionsunterricht zuzuweisen.

Sofern besondere örtliche Verhältnisseeine Abweichung
von vorstehender Anordnung dringend nothwendig machen
sollten, ist der Kreislandrath (der Oberbürgermeister)
nach Einvernehmen mit dem Kreisschulinspektor ermäch¬
tigt, entsprechende Verfügung zu treffen.



5Ni»

Für die höheren Mädchen- und gehobenen Knaben¬
schulen ist während des Wintersemestersdie Unterrichts¬
zeit in Uebereinstimmungmit derjenigender dem König¬
lichen Provinzial Schul-Collegiumunterstehendenhöheren
Schulen an demselben Orte auf die Stunden von 8^/s
löKU. 1376. "

bis 12^/s und von Zi/» bis 4'/» zu legen.
Düsseldorf,den 20. Oktober1893. II, I. 7984.

Königliche Regierung, Abtheilungfür Kirchenverwaltung
und Schulwesen:von Terpitz.

138S, Wir bestimmen hierdurch,daß am31.Ok-
Ueber-

über die Verwaltung und Verwendung der in der Rheinprovinz vorhandenen

s:

Bezeichnung
des

Fonds.

2.

Kapitalver¬
mögenam

Schlüsse des
Etatsjahres

M.
3.

Gegenstand der Ein nähme:
g.. Bestand,

b. Reste und
e. Defekte aus

dem Etats¬

jahre.
M. Pf,

4.

Zinsen
von

Kapitalien.

M.k.
Pf

Strafgelder.

M,
6.

Pf-

I Erlös aus
zurückgezahlten
Ainortifarions-

beträgen.

PfM.7.

Extra-
ordinaria.

M. Pf.
8.

Summa der
Kolonnen

4—8.

M.9.
Pf,

Polizeistrafgelder-
fonds des rheinisch¬
rechtlichen Theiles
des Regierungs¬

bezirksDüsseldorf.

Polizeistrafgelder¬
fonds des landrecht¬
lichen Theiles des
Regierungsbezirks

Düsseldorf.

45 S09

84 978

12

14

a. 561
d. —
o. 9

s.. 250
b. —
o. —

Düsseldorf,den 25. September 1893.

37

99

97

1365

2 634

27

84

40 519

19 568

73

50

42 456

22 454

36

31

Verordnungen u. Bekanntmachungen
anderer Behörden:c.

1370. Der Herr Justizministerhat in Gemäß¬
heit des Z. 49 des Gesetzes vom 12. April 1888 über
das Grundbuchwesen u, s. w. im Gebiete des Rheinischen
Rechts und durch die nachfolgendgenannten, in der
GesetzsammlungveröffentlichtenVerfügungen bestimmt,
daß die im §. 48 daselbst vorgeschriebeneAusschlußfrist
von sechs Monaten beginnensoll:

a.) für die Katastergemeinden Vbensicbeneickund Unten-
snbeueickam 15. Mai 1893 (gemäß Verfügung vom 11.
April 1893); dieselbe endet demnach mit dem 15.
November1893;

d) sür die Katastergemeinden Nordrath und Windrath

am 15. Juni 1893 (gemäß Verfügung vom 16, Mai1893): dieselbe endet demnachmit dem 15. December 1893;
v) für die Katastergemeinde Wönlierg sowie für die

Bergwerke „Alice" und „Anna" am 15. Juli 1893

(gemäß Verfügung vom 19. Juni 1893 ; dieselbe
endet demnach mit dem 15. Januar 1894;ä) für die KatastergemeindeDiUdors am 1. Oktober
1893 (gemäß Verfügung vom 8. September 1893); die¬
selbe endet demnach mit dem 1. April 1894;

e) für die Katastergemeinde Voßnacken am 15. Oktober
1893 (gemäß Verfügung vom 15. September 1893);

dieselbe endet demnach mit dem 15 April 1894.
Gemäß ß. 54 des oben genanntenGesetzes werden die

nachstehenden Bestimmungendesselben wörtlichbekannt
gemacht:

Z. 48. Die nicht bereits von dem Amtsgerichtvor¬
geladenenPersonen, welche vermeinen, daß ihnen an
einemGrundstückdas Eigenthumzustehe, sowie dieje¬
nigen Personen, welche vermeinen, daß ihnen an dem
Grundstückein die Verfügung über dasselbe beschränkendes
Recht oder eine Hypothek oder irgend ein anderes der
Eintragung in das Grundbuch bedürfendes Rechtzustehe,
haben ihre Ansprüche vor Ablauf einer Ausschlußsrist
von sechs Monaten bei dem Amtsgerichtunter bestimmter
katastermäßiger Bezeichnung des Grundstücks anzumelden.

Z. 50. Diejenigen,welche in der Zeit vom Beginn
der im H, 48 bezeichnetenFrist bis zu dem Inkrafttre¬
ten der eingeführtenGesetzedas Eigenthum sowie ein
anderes in das GrundbucheinzutragendesRecht erwor¬
ben haben, müssen dasselbe,falls die Anmeldung nicht
bereits früher erfolgt ist, vor dem Inkrafttreten der
eingeführtenGesetze anmelden.

H. 51. Bon der Verpflichtung zur Anmeldung sind
diejenigenBerechtigtenfrei, welche der Eigenthümer in
Gemäßheitdes Z. 44 Nr. 4 vor Ablauf der Ausschluß¬
frist (ZA. 48, 50) dem Amtsgerichteangemeldethat.

59,

tober d. I,, an welchem Tage die UrWahlenzum Land¬
tage der Monarchiestattfinden, der Unterrichtin allen
uns unterstelltenSchulen ausfällt, damit die Lehrer in
der Ausübung ihres Wahlrechtes nicht behindert sind.

Zugleichgenehmigen wir, daß die Schulzimmer,wo
ficht
Polizeistrafgelderfondsfür das Etatsjahr vom 1. April 1892 bis nltirno März 1893.

solcheserforderlich ist, als Wahllokalean dem bezeichneten
Tage benutzt werden können.

Düsseldorf,den 25. Oktober1893. II. ä.. I. 8182.
KöniglicheRegierung, Abtheilungfür Kirchenverwaltung

und Schulwesen:von Terpitz.

Gegenstand der Ausgabe.

s. Verwaltungs¬
kosten,

d. Druckkosten,
o. zur Rechnungs-

regulirung.
M. Pf.

10.

a. —
b. 1738
o. 50

—
d. 874
o. 31

Anlage von
Kapitalien resp,

Wiederanlagevon
Amortisations-

betriigen.
M.

11.
Pf.

Pflegekosten
für verlas¬

sene und ver-
waisteKinder,

M. Pf,
12.

40 674

21268

85

10

Extraordina-
ria U.A .Bei¬

hülfen an
Erziehungs-

Vereine,

M. Pf.13.

73 14

Summa der
Kolonnen
10—13.

M. Pf,14.

Nach Abzug
der Ausgaben
von den Ein¬
nahmen ver¬

bleibt ein
Bestand von

M. Pf,IS.

42 463

22 246

55

92 207

19

39

Bemerkungen.

16.

Den Städten resp, GemeindenAnrath, Barme»,
Cleve, Crcfeld,Düsseldorf,Elberseld, Kempen,
Mettinan», Neusz, Oedt, St, Toenis, Rem-
scheid und Vorst werdendie von ihren Insassen
aufkommendenStrafgelder direkt von den zu¬
ständigenHebestellenüberwiesen,

Die Pflegekostenjuschüsse sind mit S Mark 4V Pf.
pro Kind »nd Monat gewährt worden,

Tie Armenverbändehabengezahlt 17üS8S,SSM.
Bewilligt wurden 4VS74.8S ,,
Demnachblieben ungedeckt . . 131 S11,t4 M,
Desgleichen den Städten Duisburg, Essen,

Miilheim a, d, Ruhr, Wesel und den Gesammt-
gemeiudeu der Bürgermeistereien Kettwig,
Stadt und Land, Altendorf, Altenessen und
Borbeck. ^

Die Pflegekostenzuschiisse sind mit 4 Mark 20 Pf.
pro Kind »nd Monat gewährt worden.

Die Armenverbändehabengezahlt 5,4845,68 M.
Bewilligt wurden SI 2S8, >0 ^
Demnachblieben ungedeckt . . SZ S??,S8 M.

Der Landesdirektorder Rheinprovinz,gez.: Klein, GeheimerOber -Regierungsrath.

H. 52. Ueber jede Anmeldung hat das Amtsgericht
dem Anmeldendenauf Verlangen eine Bescheinigung zu
ertheilen.

Wenn das angemeldete Recht nach Inhalt der Anmel¬
dung vor einem vom Eigenthümerangezeigten,oder vor
einem früher angemeldetenRechte, over zu gleichem
Range mit einemsolchen Rechte einzutragenist, so ist
den betreffendenBerechtigtenvon der AnmeldungMit¬
theilung zu machen.

Z. 53. Wer die ihm obliegendeAnmeldungunter¬
läßt, erleidet den Rechtsnachtheil,daß er sein Recht
gegen einen Dritten, welcher im redlichenGlauben an
die Richtigkeit des Grundbuchsdas Grundstück over ein
Recht an demselben erworbenhat, nicht geltendmachen
kann und daß er sein Vorzugsrecht gegenüber den¬
jenigen, deren Rechte früher als das seinigeangemeldet
und demnächst eingetragensind, verliert.

Ist die Widerruflichkeiteines Eigenthumsüberganges
nicht angemeldetworden, so findendie Vorschriftendes
ersten Absatzes nach Maßgabe der Bestimmung des
Z. 7 Anwendung.

§. 7. Das Recht, einen Eigenthumsübergang rück¬
gängig zu machen, wirkt, sofern die Widerruflichkeit des
Uebergangesnicht im Grundbucheeingetragenist, gegen
einen Dritten, welcher ein Recht an dem Grundstück

erworben hat, nur dann, wenn zur Zeit dieses Erwerbes
der Fall der Rückgängigmachung bereits eingetretenund
diesesdem Dritten bekanntwar.

In Ansehungeiner kraft Gesetzes eintretendenWieder¬
aushebung eines Eigenthumsübergangesfinden die Be¬
stimmungendes ersten AbsatzesentsprechendeAnwendung.

Langenberg,den 17. Oktobber1893. X. 9.
KöniglichesAmtsgericht.

t3KL. 1372. Gemäß Z. 3 des Gesetzes vom 12, April
1888 über das Grundbuchwesenim Rheinischen Rechts¬
gebiete wird hierdurch bekanntgemacht, daß die An¬
legung des Grundbuchs sür folgende Grundstückein
der Gemeinde Ohligs erfolgt ist:

Flur 4. Nr. 661/546.547, 665/555 (Eickenberg);
Flur 7, Nr. 1016/264, Hammersteinund
Flur 7, Nr. 1398/298, Merscheider Schützenbund.
Für vorstehende Grundstücke tritt das Grundbuchrecht

am elsteu Tage nach Ausgabedieses Amtsblattesin Kraft.
Solingen, den 18. Oktober1893. (?sn. II. 21/49.

KöniglichesAmtsgerichtVII.
t»«3. 1373. Ausschlußfristen im Landgerichts¬

bezirk Cleve.
In Gemäßheit des Z. 54 des Gesetzes über das

Grundbuchwesenund die Zwangsvollstreckungin das
unbewegliche Vermögenim Geltungsbereichedes Rheini-
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scheu Rechts vom 12. April 1888 in der Fassung des
Gesetzes vom 14. Juli 1893 wird öffentlich bekannt
gemacht, daß der Beginn der zur Anmeldung von An¬
sprüchen behufs Eintragung in das Grundbuch im Z. 48
des Gesetzes vom 12. April 1888 vorgeschriebenen sechs¬
monatlichenAusschlußsristbestimmt worden ist:

Durch Verfügung des Herrn Justizministers vom
8. September 1893 für die zum Bezirk des AmtsgerichtsMoers gehörige GemeindeEssenberg

auf den 1. Oktober 1893,
Die Ausschlußfristendigt daher:

am 1. Aprit 1894.
Die Bedeutung dieser Ausschlußfrist erhellt aus fol¬

genden Bestimmungendes angeführten Gesetzes.
H. 48. Die nicht bereits von dem Amtsgericht vor¬

geladenen Personen, welche vermeinen, daß ihnen an
einem Grundstückedas Eigenthum zustehe, sowie die¬
jenigen Personen, welche vermeinen, daß ihnen an dem
Grundstücke ein die Verfügung über dasselbe beschrän¬
kendes Recht oder eine Hypothek oder irgend ein anderes
der Eintragung in das Grundbuch bedürfendesRecht
zustehe, haben ihre Ansprüche vor Ablauf einer Aus¬
schlußfrist von sechs Monaten bei dem Amtsgericht unter
bestimmterkatastermäßigerBezeichnungdes Grundstücks
anzumelden.

Z. 50. Diejenigen, welche in der Zeit vom Beginn
der im H. 48 bezeichneten Frist bis zu dem Inkraft¬
treten der eingeführten Gesetze das Eigenthum, oder ein
anderes in das Grundbuch einzutragendes Recht er¬
worben haben, müssen dasselbe, falls die Anmeldung
nicht bereits früher erfolgt ist, vor dem Inkrafttreten
der eingeführten Gesetze anmelden.

ß. 51. Von der Verpflichtung zur Anmeldung sind
diejenigen Berechtigten frei, welche der Eigenthümer in
Gemäßheit des ß. 44 Nr. 4 vor Ablauf der Ausschluß¬
srist (ZZ. 48, 5V) dem Amtsgerichteangemeldethat.

H. 53. Wer die ihm obliegendeAnmeldung unter¬
läßt, erleidet den Rechtsnachtheil, daß er sein Recht
gegen einen Dritten, welcher im redlichen Glauben an
die Richtigkeit des Grundbuchs das Grundstück oder
ein Recht an demselben erworben hat, nicht geltend
machen kann und daß er sein Vorzugsrechtgegenüber
denjenigen, deren Rechte früher als das seinige an¬
gemeldet und demnächst eingetragen sind, verliert.

Ist die Widerruslichkeiteines Eigenthumsüberganges
nicht angemeldetworden, so finden die Vorschriftendes
ersten Absatzes nach Maßgabe der Bestimmungen des
Z. 7 Anwendung.

H. 7. Das Recht, einen Eigenthumsübergang rück¬
gängig zu machen, wirkt, sofern die Widerruflichkeit
des Ueberganges nicht im Grundbuch eingetragen ist,
gegen einen Dritten, welcher ein Recht an dem Grund¬
stück gegen Entgelt erworben hat, nur dann, wenn zur
Zeit dieses Erwerbes der Fall der Rückgängigmachung
bereits eingetreten und dieses dem Dritten bekannt war.

In Ansehung einer kraft Gesetzes eintretenden Wieder¬
aufhebung eines Eigenthumsüberganges finden die Be¬
stimmungen des ersten Absatzes entsprechendeAnwendung.

Moers, den 28. Oktober 1893- Nr. I. 5.
Königliches Amtsgericht.

1381. Mit der Anlegung des Grundbuchs für
die Gemeinde Hochstraß, Kreis Moers, ist begonnen
worden.

Moers. den 23. Oktober 1893. Nt. I Nr. 11.
KöniglichesAmtsgerichtII.

13K5. 1399. In Gemäßheit des Z. 3 des Gesetzes
vom 12. April 1888 über das Grundbuchwesen und
die Zwangsvollstreckungin das unbewegliche Vermögen
im Geltungsbereiche des Rheinischen Rechts (G.-S. S. 52)
wird hierdurch unter Bezugnahme auf die diesseitigen
Bekanntmachungen vom 4. Februar 1891 (Amtsblatt
Stück 6), vom 6. December 1892 (Amtsblatt Stück 49)
und vom 13. Juni 1893 (Amtsblatt Stück 24) bekannt
gemacht, daß das Grundliuch fernerhin angelegt worden
ist für folgende Grundstücke:

I. Grundstück der Gemeinde Nonsdorf: Flur 12,
Nr. 209;

2. Grundstück der Gemeinde Fiittringhausen: Flur 2,
Nr. 552/39, 553/39 und 551/39;

3. Grundstück der Gemeinde Uadeoormwatd: Flur 29,
Nr. 1059/352.

Die im Z. 1 des citirten Gesetzes vom 12. April 1888
bezeichnetenGesetze treten für die voranfgeführtenGrund¬
stücke mit dem elften Tage nach der Ausgabe dieses
Amtsblattes in Kraft.

Lennep, den 23. Oktober 1893. K. R. II. 11.
KöniglichesAmtsgericht, Abth. IV.

1380. Anf Antrag des Vorstandes der Aktiengesellschaft Barmer Bergbahn hat der Königl. Regiernngs-
Präsident Hierselbst die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für folgende, durch
Beschluß des Bezirksausschusses Erste Abtheilung Hierselbst vom 13. Juni d. I. als zur Anlage der Theilstrecke
Toellethurm-Ronsdorf nachträglich erforderlich erklärte, innerhalb der GemeindeBarmen belegene Grundflächen
angeordnet:

S! Größe der
zu enteignenden
Grundflächen
Ar. lüMtr.

Aus der
Kataster-Parzelle

Flur Nr.
Bezeichnungder Eigenthümer. Wohnort.

1 — 50 7 94 Gustav Heuser Barmen.
L 4 79 7 411/96
3 4 98 7 412/96 >EheleuteWalther Neuhaus Lichtenplatz.
4 1 48 7 97 15 6 96 7 413/98.99

Wittwe Karl Schmidt und Kinder do.
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Nachdem der Königliche Regierungs-Präsident mich zum Kommissarius zur Leitung des im Eingange bezeich¬

neten Verfahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Betheiligten unter Vorlegung des
definitiv festgestellten Planes, sowie eventuell zur Abschätzung anberaumt auf Samstag, den II. November1L93, Vormittags 11 ^/4 Uhr, im Barmer Luftkurhaus am Toellethurm zu Barmen.

Alle Betheiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre

Rechte im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zuthun die Ent¬
schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird,Düsseldorf,den 23. Oktober 1893.

Der Abschätznngs-Kommissar: Steilberg, Geheimer Regierungs-Rath.

Personal-Nachrichten.
I3K7 1388. Dem Polizeifergeanten Kessel zu Spel-
dorf, Kreis Mülheim a. d. Ruhr, ist das Allgemeine

Ehrenzeichen Allerhöchst verliehen worden.I3<53 1389. Die Wiederwahl der seitherigen unbe-
soldeten Beigeordneten der Stadt Duisburg, Fabrik¬
besitzer Theodor Keetmann und Gottlieb Besserer da¬
selbst zu Beigeordneten der Stadt Duisburg ist Aller¬
höchst bestätigt worden.
13ti9 1390. Der Herr Ober-Präsidenthat durch
Erlaß vom 14. Oktober d. I. dem Regierungs-Civil-
supernumerar Heider die einstweilige Verwaltung der
LandbürgermeistereiMonheim, im Kreise Solingen, über¬
tragen.
1370. 1391. Ernennungen katholischer Geist«

licher.
Am 9. September: Heinen, Anton Heinrich, Neopres-

byter, aus Buchholz, Pfarre Bedburg, zum Kaplan in
Mülheim a. d. Ruhr, Dekanat Essen; Krebsbach,Peter
Joseph, NeoPresbyter, aus Rüngsdors, zum Vikar an
der Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt in Crefeld;
Lauscher, Wilhelm Joseph, NeoPresbyter, aus Merzenich,
zum Subsidiar an der Pfarrkirche und Lehrer an der
höhern Schule in Opladen, Dekanat Solingen; Otto,
Julius Johann Maria, NeoPresbyter, aus Hermsdorf,
Pfarre Waldenburg in der Diözese Breslau, zum Vikar
an der Pfarrkirche zum heil. Jofeph in Crefeld; Paas,
Theodor, NeoPresbyter, aus Essen, zum Vikar an der
Pfarrkirche zum heil. Dionysius in Crefeld; Trockel,
Joseph, NeoPresbyter, aus Essen, zum Kaplan an der

Pfarrkirche St. Marien in Elberfeld. Am 11. Septem¬
ber: Baumami, Karl Hubert Joseph, Neopresbyter, aus
Cornelimünster, zum Kaplau in Solingen; Düren, Johann
Peter, Neopresbyter, aus Gresrath, zum 3. Vikar in
Borbeck, Dekanat Essen; Jäger, Peter Leonhard, aus
M.-Gladbach, Neopresbyter, zum Subsidiar in Bürrig,
Dekanat Solingen; Kastert, Bertram, Neopresbyter, aus
Köln, zum Vikar in Giesenkirchen,Dekanat Gladbach;
Stein, Heinrich Hubert Maria, Neopresbyter, aus Burt-
scheid, zum Vikar an der Hauptpfarrkirchein M.-Glad-
bach; Wiechens, Johann, Neopresbyter,aus Hildesheim,
zum Vikar in Neuß. Am 29. September: Becher, Franz
August, Neopresbyter, aus Wissen, zum Kaplan in
Mettmann, Dekanat Elberfeld; Beyer, Augnst Robert,
Neopresbyter, aus Essen, zum Vikar in Wald, Dekanat
Solingen. Am 30. September: Steinberg, ?. Dr.,
Erzb. Kaplan und Geheimsekretär, zum Rektor der
MissionsstationVohwinkel, Pfarre Sonnborn, Dekanat
Elberfeld.
1371 1392. An Stelle des verstorbenen Dechanten
Joosten zu Wifsel ist der Pfarrer Joseph Jausen zu
Calcar unter dem 7. Oktober d. I. zum Landdechanten
des Dekanats Calcar ernannt.
1372. 1393. Zu Lokalschuliuspektoren sind ernannt:
der Rektor Wynands zu Bruchhausen für die katholische

Volksschule zu Bruchhausen und der katholische Pfarrer

Sonnenschein zu Borbeck für die neuerrichtete katholische

Volksschule U zu Dellwig.1373. 1395. Angestellt: Postassistent Sevenich in Dell¬
wig als PostVerwalter.
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